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Nr III
. i Mittwoch , de« 15 . Mai 1929 172 . Jahrgang

Staatspräsident Dr . Schmitt zum Finanzausgleich
In seiner am Dienstag auf der Jahresver¬

sammlung der Wirtschaftlichen Bereinigung der
Uiiternehnierverbände , Abteilung Baden , in Karls -
ruhe gehaltenen Rede führte Staatspräsident und
Finanzminister l) n Schmitt weiter aus :

II .
'

Derbältnis von TKeicf? und Tündern
1 . Wenn man von den Reparationsverpflichtungen absieht ,

so ann man davon ausgehen , daß in finanzieller Hinsicht die
Aufgaben des Reichs den Aufgaben der Länder nicht vorgehen .
Reich und Länder zusammen können nicht mehr und nicht
weniger Aufhaben haben , wie das Reich allein , wenn es uni -
tarisch wäre . Im unitarischen Reich würde sich der Vorrang
der einen Aufgabe vor der anderen auch nur nach dem Gegen »
stand der Aufgabe richten . Das Gleiche mutz heute gelten für
den Teil der Gesamtaufgaben , der von den Ländern aus -
geführt wird . Der Vorrang kann sich also nicht darauf grün »
den , datz der Träger gewisser Aufgaben das Reich sei, sondern
nur darauf , ob eine bestimmte Aufgabe an sich den Vorrang
vor anderen Aufgaben habe .

2 . Es geht nicht an , die Einkommensteuer anders zu behan¬
deln , wie die Körperschaftsteuer . Man hat z . B . schon daran
gedacht , die Körperschaftsteuer ausschließlich dem Reich , die
Einkommensteuer ausschließlich den Ländern zuzuweisen . Man
geht dabei von folgenden Erwägungen aus : In gewissen Zen -
tren ballt sich nur diejenige Wirtschaft zusammen , welche auf
der Körperschaftsform aufgebaut ist . Aus dieser Konzentration
sollen die einen Länder keinen Schaden , die andern keinen
Vorteil haben . Deshalb soll die konzentrationsfähige Wirt -
schaft vom Reich und nur die natürliche Person , dex Einzel »
kaufmsnn , der Einzelbetrieb von den Ländern besteuert wer »
den Dagegen ist zu sagen : Der Übergang vom Einzelunter «
nehmen in die Form des Gesellschaftsunternehmens ist sehr
flüssig ; sehr rasch verwandelt sich oft das Einzelunternehmen
in ein Körperschaftsunternehmen . Eine umgekehrte Entwick -
lung — von der Körperschaft zum Einzelunternehmen — fin¬
det

"
wenig statt . In der Handelswelt (Hansastädte ) überwiegt

ferner das Einzel unternehmen , sonst die Gesellschaftsform .
Aus diesem Grunde ist es unmöglich , die Einkommen « und
Körperschaftsteuer voneinander zu trennen .

31 Das Reich unternimmt es jetzt, die Überweisungen an die
Länder zu kürzen . Bisher war eine Minimalgrenze von 2,6
Milliarden vorgesehen . Das Reich hatte den Ländern garan -
tiert / daß das Aufkommen mindestens 2,6 Milliarden betrage ;
vo« ! dieser Summe aus waren die Uberweisungen zu berech-
neu . DaKi Aufkommen ist nun ständig gewachsen , so daß die.
Garantie der Minimalgrenze von 2,6 Milliarden gegenstands¬
los wurde . Run beschreitet das Reich den umgekehrten Weg .
Es will bestimmen , datz vom Gesamtaufkommen der Einkom -
men - und Körperschaftsteuer 12V Millionen dem Reich aus -
schließlich belassen werden , erst die Restsumme soll zwischen
Reich .und Ländern verteilt werden . Andere Kürzungen sind
in Vorbereitung , so die Kürzung der Länderüberweisungen ,
soweit das Lohnsteueraufkommen die Grenze von 1ÄX> Mil -
iionen Reichsmark überschreitet , sowie der Verzicht auf die
Einkommensteuer bei der neuen Reichsanleihe von 500 Millio -
nen Reichsmark .

Gegen diese Kürzungen ist folgendes zu sagen :
a) Bor Erlassung der Reichsbesoldungsordnung hat man den

Ländern auf deren Einwendung bestimmt erklärt , datz sie den
durch die Reichsbesoldungsordnung entstehenden Ländermehr -
aufwand durch ein höheres Aufkommen an der Einkommen -
und Körperschaftsteuer decken könnten . Der Besoldungsmehr -
aufwand in Baden beträgt — was im Interesse der Beamten -
schaft nicht zu vermeiden ist — für das Land 17 bis 18 Millio -
nen Reichsmark , die Reichsüberweisungen infolge Vermehrung
des Aufkommens nach Abzug des auf das Land entfallenden
Anteils an der Kürzung aber nur 6 bis 7 Millionen Reichs¬
mark jährlich . Die Länder müssen daher mehr Überweisungen
erhoffen und müssen das Reich daran erinnern , was man
ihnen vor Erlassung des Besoldungsgesetzes versprochen hat .

d ) Die Ausgaben des Staats wachfen ^ fortgesetzt . Das zeigt
sich in dem, wenn auch langsamen Sinken der Kaufkraft
des Geldes bzw . dem Steigen des Jndexx und in dem Steigen
aller Löhne , z . B . auch der Löhne der Staatsarbeiter . Um diese
zwangläufigen Ausgaben decken zu können , müssen auch die
Ländereinnahmen sich mehren können . Das setzt eine ent -
wicklungsfähige Steuer voraus , welche sich gerade diesen ge-
steigerten Ausgaben anpassen kann , und da? ist im wesent -
lichen nur die Einkommen - und Körperschaftsteuer .

c) Die Länder tragen doch auch das Risiko des Rückgangs
des Aufkommens an Einkommen - und Körperschaftsteuer , um -
gekehrt müssen sie doch auch an der Vermehrung dies«
Steuer Anteil haben .

ä ) Baden erleidet durch die bisherige Art der Steuerver -
teilung , sowie durch das beabsichtigte Vorgehen des Reichs ,
verglichen mit andern Ländern , eine doppelte Schädigung , «in -
Mal

«) die absolute Gesamtsumme der Überweisungen mindert
sich durch die Kürzung des Reichs ,

ß) der relative Anteil Baden» an der Ländermasse, d . i.
der Verteilungsschlüssel , hat sich für Baden zu dessen
Nachteil gemindert .

e ) Das Reich gebietet in H 4 a des Finanzausgleichsgesetze »
die Senkung der Realsteuern , trifft aber durch die Kürzung
der Überweisungen eine Maßnahme , die tatsächlich der Real -
steuersenkung im Wege steht.

k) Die Kürzung der Steuerüberweisungen schädigt aber nicht
bloß das Land , sondern ebenso und vielleicht noch mehr die
Gemeinden , insbesondere die kleinen Gemeinden .

4 . Das da und dort gehörte Verlangen , die Einkommen -
oder Körperschaftsteuer wieder den Ländern zurückzugeben , in
der Weise , datz die Länder an das Reich entweder nichts davon
?°er bei dem heutigen Zustand wenigstens 25 Proz . abliefern ,
ist natürlich bei den heutigen Verhältnissen gegenstandslos .
Das Reich wird die Einkommen - und Körperschaftsteuer nicht
aus seiner Verwaltung hergeben wollen und auch nicht können ,
» ber das eine wird das Reich wenigstens durchführen können .

nämlich den Ländern und Gemeinden Einkommensteuer - und
Körperschaststeüerzuschliige zu gestatten .

a ) Für diese Zuschläge haben sich eingese ^ ' Dir preu -
tzische ^ inanMinister 'Oberbürgermeister Dr.
Kvtzer , oie Sprecher des Deutschen Städtetags und Professor
Hensel . Ich rechne auch das gegenwärtige Reichskabinett we¬
nigstens grundsätzlich zu den Befürwortern der Zuschläge , denn
dieses hat dem Reichsrat und dem Reichstag eine Vorlage ge-
macht , nach welcher die Gewährung dieser Zuschläge um zwei
weitere Jahre verschoben werden soll. Wenn aber das Kabinett
etwas um zwei Jahre verschiebt , um e» dann einzuführen ,
-dann mi& es wenigstens grundsätzlich für die Einkommen -
fteuerzüschläge sein .

b ) Bei den Zuschlägen mutz auch die Besteuerung der Frei -
teile möglich sein und den Gemeinden (nicht aber den Län -
dern ) zugebilligt werden . Man wird ohne weiteres zugeben ,
datz das Existenzminimum im bayerischen Wald oder auf dem
Schwarzwald geringer ist, als in der Stadt Berlin . Deswegen
müssen die Gemeinden die Möglichkeit haben , bisherige Frei -
teile zu besteuern und die Freiteile nach Maßgabe der ört -
lichen Verhältnisse für die einzelnen Gemeinden besonder ?
festzusetzen . Vor dem Krieg bestand auch in Baden ein Unter -
schied in den Freiteilen der Gemeinden und des Landes . Bei
Bestimmung dieser Freiteile durch die Gemeinden können so-
ziale Gesichtspunkte heute ebenso berücksichtigt werden , wie
beim Reich.

c ) Man wird auch ein bestimmtes Verhältnis zwischen der
Besteuerung des Einkommens und des Besitzes festlegen müs -
sen , und zwar in der Weise , daß man bestimmt , die Zuschlüge
müssen erhoben werden , sobald die Realsteuern eine gewisse
Höhe überschreiten ; oder man könnte aussprechen : So oft
von 100 Reichsmark Steuerwert soundso viel Reichspfennig
Umlage erhoben werden , so oft müssen vom Einkom -.
men soundso viel Reichspfennig Zuschläge erhoben wer -
den . Im elfteren Falle ist also die Erhebung von
Einkommensteuerzuschlägen nicht absolut notwendig , sondern
erst dann , wenn die Realsteuern ein« bestimmte Höhe über -
schreiten würden . Dieser Weg empfiehlt sich.

6 ) Der Wert dieser Bestimmung ist in erster Reihe die Er -
ziehung zur Sparsamkeit .

Man öört oft Klagen darüber , daß auf den Rathäusern
vielfach Steuern beschlossen würden , die nur ein Teil der Be¬
völkerung , nämlich die Realbesitzer , zu tragen hätten . Wird
die Bestimmung eingeführt , daß von einer bestimmten Real -
steuerhöhe ab auch die Direktoren und Angestellten , die Beam -
ten , und unter Berücksichtigung sozialer Momente auch die
übrigen Arbeitnehmer Einkommensteuerzuschläge zu zahlen
haben , dann glaube ich, datz automatisch eine Prüfung ein -
setzen wird , ob die Realsteuern wirklich über eine gewisse Höhe
hinaus erhoben werden dürfen .

e ) Technisch sind die Zuschläge möglich, wenn auch die Zu -
schlüge zur Lohnsteuer wegen des Steuerabzugsverfahrens
besondere Schwierigkeiten bieten . Auch die badische Ortskir¬
chensteuer und die Landeskirchensteuer ist nichts anderes als
ein Zuschlag , der allerdings bei der Lohnsteuer pauschaliert ist.

k) Der besondere Wert von Einkommensteuerzuschlägen liegt
in folgendem : Bisher konnte man die Ausgabenerhöhung
nur dadurch bewerkstelligen , daß man die Realsteuern erhöhte ,
jetzt aber nach Einführung der Zuschläge hat man noch ein«
zweite wandelbare Steuer .

x ) Man sagt , wenn die Betriebe in Baden zu den Real -
steuern noch Zuschläge zur Einkommen , und Körperschaftsteuer
zahlen mützten , würden sie um so mehr nach Berlin abwan -
dern . Dagegen ist zu sagen : Wenn die Zuschläge die erziehe ,
rische Wirkung haben , datz die Realsteuern gesenkt werden ,
dann wird jener Grund zur Flucht au » Baden wegfallen .

III .
Verhältnis von Tand zu Tand

Die Überweisungen des Reichs aus Einkommen - und Kör »
perschaftsteuer werden zwischen den Ländern heute'

nach Matz -
gäbe des örtlichen Aufkommens verteilt . Ist dieser Vertei -
lungsschlüssel richtig und gerecht ? Nein ! Die Reichsregieruug
hat es selbst in der Begrünung ihrer Vorlage an den Reichs -
rat „Zu Nr . 5, Entwurf eines zweiten Gesetzes zur Über -
gangsregelung des Finanzausgleichs zwischen Reich, Ländern
und Gemeinden "

, Seite 4 soeben grundsätzlich zwar anerkannt ,
aber daraus noch nicht die Konsequenzen gezogen . Es sind fol«
gende Argumente , die gegen eine reine Aufkommenverteilung
sprechen :

a ) Die Anteil « an der Einkommen - und Körperschaftsteuer
ersetzen für Länder und Gemeinden die früher beweglich ge-
staltete eigene Einkommensteuer . In der Bemessung der
Steuersätze , vor allen Dingen aber auch in der Gestaltung der
Freigrenzen konnten früher Länder und Gemeinden in An -
Passung an die örtlich verschiedenen Leben »- und Wirtschafts -
Verhältnisse auf ihre » Einnahmebedarf weitgehend Rücksicht
nehmen . Das derzeitige Beteiligungsfystem an einer einheit -
lichen, nach starren Grundsätzen erhobenen Einkommensteuer ,
nimmt aus den Bedarf der Länder und Gemeinden keiner !«»
Rücksicht; gibt deswegen manchmal sogar zu viel . z. B . an
umlagefreie Gemeinden .

d ) Diese Entwicklung ist für die Länder um so weniger er -
träglich , als für sie nach der > «»gab«s»ite durch die Reichs -
gesetzgebung bereit » ein gewisser Laftenunitarislnus eingetre -
ten ist. So ist beispielsweise das einzelne Land heute kaum
mehr in der Lage , auf dem Gebiet der B«amtenbesoldung
eigene Wege zu gehen und so Ersparnisse zu erzielen . Eine
Verteilung der Einkommensteuer lediglich nach dem Aufkom »
men nimmt auf dies« Entwicklung keine Rücksicht . Der La »
stenausgleich unter den Ländern , wie ihn der § 3K F .A.G.
versucht , ist völlig unzureichend .

c ) Die Verteilung lediglich nach dem Aufkommen begünstigt
einseitig die Länder , die sich wirtschaftlich der besonderen Gunst
der Verhältnisse erfreuen . So hat , um ein Beispiel zu nen -
nen , der durch die Tarifpolitik der Reichsbahn geförderte er -
freuliche Aufschwung der deutschen Überseeschiffahrt den Hansa -
städten neue Belebung gebracht , gleichzeitig aber die auf die
Binnenschiffahrt angewiesene badische Wirtschaft insbesondere
Mannheim schwer geschädigt. Begünstigt sind weiter die Län »
der . die in unmittelbarer Nähe aroßer Rohstoffquelle « liegen .

Es hat endlich auch die wirtschaftliche Kon̂ ^ ^ ' zü zM -
reichen , Sitzv ?Ä >.^üi^ en großer Unternehmungen nach dem
Kirischaftsmittelpunkt des Reichs geführt . An diesen Zen -
tralpunkten häufen sich die großen Einkommen , die bei den
heutigen hohen Steuersätzen den Ausschlag geben . Es zeigt sich
aus den bei dem Finanzministerium eingehenden Verteilungs -
Plänen , datz durch die Verteilung des Veranlagungssolls nach
Löhnen und Gehälter auf die Filialunternehmungen aus Be-
legenheitsgemeinden oft nur ein verschwindend geringer
Steueranteil entfällt , der in keinem Verhältnis zu dem Ge,»
schäftsumfang der Filiale steht.

ci ) Die Begünstigung einzelner Länder bleibt aber erfn »,
'-

rungsgemätz nicht ohne Rückwirkung auf die Gesamtheit der
andern Länder . Es ist einmal ohne weiteres ersichtlich , datz
ein Land mit günstigem Einkommensteuerschlüssel die Quellen
der Realsteuern weit schonender behandeln kann , wieltin Land
mit ungünstigem Einkommensteuerschlüssel . Dadurch wird über -
dies der Prozeß der wirtschaftlichen Konzentration künstlich
beschleunigt , denn die Wirtschaft geht dahin , wo sie am wenig -
sten zahlen mutz . Es wird aber auch ein solches begünstigtes
Land seine Ausgabenpolitik weit freigiebiger gestalten können
wie ein steuerfchwnches Land . Solche Mehraufwendungen , sei
es auf persönlichem , sei es auf sachlichem Gebiet , führen aber
zwangläufig wieder ' zu ähnlichen Mehrausgaben in den andern
Ländern oder Gemeinden .

e ) Gegen die Verteilung nach Maßgabe des örtlichen Auf -
kommens sind weiter folgende Bedenken zu erheben :

Der Verteilungsschlüssel mutz eine mehrjährige Dauer ha -
ben ; es dürfen keine Rückwirkungen angeordnet werden . Der
gegenwärtige Verteilungsschlüssel genügt diesen Anforderun -
gen nicht ; er wechselt zu oft und ist viel-fach nur vorläufig . Sa
hat z. B . der Reichsminister der Finanzen unterm 31 . Dezem -
ber 1927 bei Feststellung des VII . Verteilungsschlüssels fü >5
die Einkommen - und Körperschaftsteuer rückwirkend bestimmt ,
datz ein bestimmtes Land ab 1. April 1926 an Einkommen -
steuer 2 307 203 TM und an Körperschaftsteuer 6S1704 Wl ,
zuviel erhalten habe , und deswegen zurückerstatten müsse. Bei
der Feststellung des VIII . Verteilungsschlüssels durch Erlaß
des Reichsfinanzministers vorn 28. II . 1928 ergab sich für die
süddeutschen Länder ein solcher Rückgang des Steuerschlüssels ,
datz z . B . Baden mit Rückwirkung vom 1. 4 . 1928 an , an Ein -
kommensteuer und an Körperschaftsteuer über 4 Millionen
Reichsmark weniger erhält , als bisher errechnet war . Davon
mußte das zunächst mit Recht ausgezahlte Betreffnis für acht
Monate mit 3 Millionen dem Reich wieder zurückerstattet wer-
den . Das trifft natürlich auch die Gemeinden . Bei diesem rück -
wirkenden Verfahren ist es gar nicht möglich, den Boranschla«
richtig durchzuführen , denn, wenn nach Ablauf z. B . von acht
Monaten deS Boranschlags eine solche Zurückforderung kommt ,kann die Ordnung des ganzen Budgets über den Haufen ge -
worfen werden .

Entscheidend für den gegenwärtigen Aufkommensschlüssel istin der Regel ein bestimmter Stichtag , z . B . jetzt für den IX .
Verteilungsschlüssel der 31. Mai 1929. Was bis zu diesem
Tag an « teuerteilen nicht einmal vorläufig festgestellt ist,kann bei der Bildung des Verteilungsschlüssels nicht mehr
berücksichtigt werden Deswegen findet gegenwärtig geradezuein Wettrennen der Länder und Städte um Steueranteil «
statt . Ich will einige Beispiele anführen .

Wohlhabende Leute mit dem Wohnsitz in Karlsruhe körnte*in Herrenalb eine Sommerwohnung haben , entweder ein eige«
nes Häuschen oder ein paar gemietete möblierte Zimmer , ii,
denen sie sich zum Wochenende und zum Sommeraufenthall !
regelmätzig aufhalten . Die Gemeinde Herrenalb kann gelten*
machen , datz die betr . Karlsruher einen zweiten Wohnsitz in
Herrenalb hätten , und datz deswegen gemäß 8 26 Abs. 1 de»
Finanzausgleichgesetzes auf Karlsruhe und Herrenalb gleicheAnteile am Einkommensteuersoll dieser Personen entfallen .Die Gemeinde Herrenalb wird formell recht bekommen. Di«
Folge ist : Einkommen , die nur in Karlsruhe «rworben werde»,gelten zu einem Teil als Einkommen von Württemberg . Solch«
Fälle sind zahllos ; sie kommen natürlich auch umgekehrt vor ;
auch Nichtbadener haben Sommersitze m Baden . Oder ein
großindustrielles Unternehmen errichtet für seine auswärtigenBeamten und Angestellten am ProduktionSort ein Klubhau »
mit Absteigequartier für diese Beamten , falls sie nach de«
Produktionsort kommen . Man behauptet nun , die betr . An-
gestellten hätten am Ort des Klubhauses infolge des Absteige,
quartiere einen Wohnsitz und verlangt deswegen einen Teil
am Einiommensteuersoll dieser Angestellten . Solche Gemein ,
den können sich darauf berufen , daß der Reichsfinanzhof aufGrund einer durch die Zeitverhältnifs « überholten Entfchei -
dung den Begriff der Sitzgemeinde sehr weit auslegt .

Zahlreiche Aktiengesellschaften oder Gesellschaften m . b . H.werden ferner zur Vermögen - , Umsatz- und Einkommensteuer
» -cht da herangezogen , wo die Produktionsstätte ist , sondern
unabhängig von der Produktionsstätte da , wo die Verwaltung
ihren Sitz hat ; der Sitz der . Verwaltung ist aber vielfach Ber -
lin . Ein besonders krasses Beispiel darf ich für Baden erwäh .
nen . Das Kaliwerk Buggingen hat reichlichen Umsatz an Kali .
Die aus dem Umsatz des Kaliwerks Buggingen anfallend « Um-
satzsteuer gilt aber nicht als örtliches Aufkommen von Bug -
gingen oder von Baden , sondern als örtliches Aufkommen von
Berlin , weil dort das Kalisyndikat seinen Sitz hat , welche »
ausschließlich zur Veräußerung von Kali befugt ist.

Würde die Einkommen -, Körperschaft - und Umsatzsteuer
nicht unter den einzelnen Ländern verteilt werden müsse«,
sondern allein dem Reich verbleiben , so wäre es natürlich ganz
gleichgültig , welcher Ort als Ort des Aufkommens gilt . Wenn
aber diese Steuern wieder nach dem örtlichen Aufkommen ver-
teilt werden sollen , dann ist es nicht einerlei , welches der Ort
de» Aufkommens ist . Da mutz festgestellt werden, daß hier
vielfach der Ort des Aufkommens fiktiv verschoben wird an
«inen Ort , der nach der natürlichen Denkweise gar nicht als
Aufkommensort gelten kann . Gegen die Verteilung der Ein -
kommen - , Körperschaft - und Umsatzsteuer nach Maßgabe deS
örtlichen Aufkommens spricht als» auch der Grund, daß das
der Verteilung zugrunde liegende örtliche Aufkommen gar
nicht ein wirkliches Auftommen des betr. Orts , sondern ei«
fiktive » ist. Ein großer Teil des angeblichen Berliner Steuer »
aufkommens ist bei natürlicher Denkweise kein Berliner Auf -
kommen , sondern lediglich durch besondere Maßnahmen nach
Berlin übertragen . Man behauptet nun , diese Unebenheiten



gleichen sich w « d«r out , da jedes Land durch diese fiktive Ver -
fchiebung nicht bloß Steueraufkommen verlier « , sondern auchandere erhalten . Diese Behauptung einer Ausgleichung istschon für die Lander unrichtig , noch mehr aber für die Ge -MKnden ; Karlsruher Eintvohner haben wohl einen formellen^ ommersch in Herrenalb ; Herrenaiber Einwohner aber nichtin Karlsruhe .

Das Reich erhebt die Steuer vielfach » uitarifch , d. h. so. alsob die Länder nicht vorhanden wären ; es verschiebt z . B . den
verteilt aber die Steuern ftaatea -

bundisch , d . h . nach dem Aufkommen , also so, als ob das Land
sie erhoben hätte . Das ist ein innerer Widerspruch .

Auch aus diesem Grunde ergibt sich , daß der heutige Ver¬
teilungsschlüssel (örtl . Aufkommen ) unbrauchbar ist ; jedenfalls
darf er auch bei der Einkommen , und Körperschaststeuer nicht
mehr der einzige Verteilungsmaßstab sein , vielmehr muß
neben den örtlichen Aufkommensschlüssel der Einwohnerfchlüs ,

>> k fe - . iä erfreulich , daß zunächst schon die Reichs -
regierung in der obengenannten Reichsrat
Seite 4 den Satz ausgesprochen hat , daß die Steuervertenünß
nicht bloß nach der Steuerkraft (örtl . Aufkommen ) , sondern
auch nach dem objektive « Steuerbedarf zu erfolgen hat . Den
gleichen Standpunkt vertreten : Professor Nawiaski und in der
von Walter Adametz herausgegebenen Zeitschrift „Reich und
Länder "

, Heft 5 , Seite 279 ff . der Vizepräsident des Deutschen
Städtetags Dr Fritz Elsaß und Professor Dr . Albert Hensel .
Insbesondere führt Dr. Eisatz im angeführten Heft Seite 286
zutreffend aus :

» Die für den Lastenausgleich bestimmte » Mittel müssen nach
festen objektiven Maßstäben verteilt werde » . Als solche kom¬
men die umgekehrte Steuerkrast und die Schulkinderzahl , so -
wie die Zahl der durch die gemeindliche Fürsorge unterstützten
Personen vornehmlich in Betracht . In der Steuertraf « drückt sich
di «^ finanzielle und wirtschaftliche Stärke »der Schwäche der
Gemeinden aus . Die Schulkinderzahi und die Zahl der Unter -
stützten geben einen Anhalt für dir beruflich ? und soziale
Schichtung der Bevölkerung und die Große der gemeindlichen
Laste » und Ausgaben . Tie besonders großen sozialen und kul -
turellen Leistungen der Städte aus dem Gebiet des Wohnungs -
Wesens , der Fürsorge und der Schule , die zum große « Teil
nicht nur ihren Bürgern , sondern zugleich auch de « Bewoh -
nern der engeren und weiteren Umgebung zugute kommen »
stellen einen freiwilligen Lastenausgleich dar , der bei der Zu -
teilung der Mittel nicht außer acht gelassen werden darf .

Es ist auch gar kein Zweifel , daß die Ausgaben für dis
Schulen , für die Fürsorge , für die Wohnungen , für die Poli -
zei , auch für die Beamten doch im wesentlichen abhängen von
der Einwohnerzahl . Daß der Einwohnerschlüssel eine Berech -
tigung hat , ist ja auch schon bisher grundsätzlich wenigstens
anerkannt : In dem Alimentationsparagraph 35 des Finanz ,
ausgleichsgesetzes , ferner dadurch , daß die Umsatzsteuer und
die Kraftfahrzeugsteuer wenigstens teilweise nach dem Ein -
Wohnerschlüssel umgelegt werden . Der Einwohnerschlüssel hat
auch den Vorzug der größeren Stabilität : Volkszählungen
finden nur alle fünf Jahre statt . Praktisch ist eine solche Be «
rücksichtigung der Einwohnerzahl ja bereits in dem größten
Länderkomplex , in Preußen , weitgehend durchgeführt . In dem
großen Lande Preußen dürfte das Veranlagungssoll für die
einzelnen Provinzen nahezu ebenso große Unterschiede auf -
weisen , wie sie zwischen Hamburg , Sachsen und Baden bestehen .
Diese Unterschiede gleichen sich aber durch die Zusammenfas -
sung der Schlüssel in einem einheitlichen preußischen Schlüssel -
anteil so weitgehend aus , daß für Preußen zwischen einer
Verteilung nach dem Veranlagungssoll und nach dem Einwoh -
nerschlüssel kaum mehr ein Unterschied besteht . Hier ist also
ein Lastenausgleich größten Stils bereits praktisch erreicht .

Für die süddeutschen Länder ist die Frage einer Änderung
des Verteilungsschlüssels und damit der Einführung eines
gewissen Lastenausgleichs unter den Ländern deshalb beson -
ders dringlich geworden , weil gerade ihnen der kürzlich neu
festgestellte VIII . Verteilungsschlüssel einen weiteren Rück-
gang gebracht hat . So ist für Baden der Schlüssel bei der Ein -
kommensteuer von bisher 3,43 v . H . auf 3,33 v . H . zurück -
gegangen , der Schlüssel bei der Körperschaftsteuer von 3 .78 auf
8,32 v . H . Für Baden bedeutet das einen Ausfall von nicht
weniger als 4 Millionen Reichsmark . Dagegen würde heute ,
wenn die Einkommensteuer und Körperschaftsteuer nach der
Einwohnerzahl verteilt würde . Baden nicht weniger wie rund
8 Millionen Reichsmark mehr erhalten , als ihm bei dem nach
dem Veranlagungssoll festgestellten Schlüssel zufließt .

Unter diesem Gesichtspunkt erhätt auch die vom Reich beab -
sichtigte Kürzung der Ländervertzeilungsmasse um rund 70
Millionen Reichsmark eine ganz besondere Bedeutung . Die
Kürzung ist unberechtigt , weil die Besoldungsreform den Län -
dern weit größere Lasten gebracht hat ; besonders ungerecht
aber ist sie sür Länder mit zurückgehendem Schlüssel . Baden
verliert durck die . Kürzung außer dem Schlüsselrückgang von
4 Millionen Reichsmark noch 2 .35 Millionen Reichsmark . An -
dere Länder wieder erhalten durch die Schlüsselbesserung vollen

Ausgleich für die Kürzung . t

Endergebnis : Die schlüsselungiinstige « LSnder erhöhen die
Realste « ?» » , die schlüsselgünstige « LSnder können sie ermäßi -

gen . Sie erstarken wirtschaftlich weiter , die anderen werde «
wirtschaftlich noch schlechter .

Interessant ist . daß wir in Baden bei der Steuerverteilung
unter den Gemeinden bereits das Moment der Einwohnerzabl
im Sinne eines Lastenausgleichs im Schlüssel berücksichtigen .
In Baden erhält die Gruppe der Städte mit mehr als 9000
Einwohnern — entsprechend den Forderungen einer sozialen
Kommunalpolitik — nur KS Proz . der unter alle Gememden

zu verteilenden Überweisungssteuer , obwohl nach dem Veran -

lagungssoll auf sie rund 70 Proz . entfallen würden . Den
Unterschiedsbetrag erhält die Gruppe der kleinen Gememden .
Aber auch innerhalb der Gemeindegruppen werden itberwei -

sungssteuern nicht lediglich nach dem Veranlagungssoll ver -

teilt das für die einzelnen Gemeinden festgestellt ist , viel -

mehr nur zu 70 Proz . nach dem Veranlagungssoll und zu
SO Pro , nach der Einwohnerzahl . Hierdurch erhalten Gemein -

den mit geringer Steuerkraft , aber starker sozialer Ver -

pflichtung einen billigen Ausgleich . Dies ist besonders wichtig
für Industriearbeiterwohngemeinden , in denen kern steuer -

zahlender Industriebetrieb selbst ist . So erhält beispielsweise
eine Gemeinde W . nach diesem System 3» "00 TM Ilberwei -

sunassteuern , während sie sonst bei einer reinen Aufkommen -

Verteilung nur 23 000 'Ml erhielte . Ferner zum Beispiel eine
Gemeinde C . 23 580 3M statt 11787 'Ml , dagegen eme Ge¬

meinde B . beispielsweise nur 134 000 Ml gegen 182 (XX) jcn
im Falle der Aufkommensverteilung .

IV .

Der veredele LinwobnersMüssel

1 . Zur Befriedigung gewisser Bedürfnisse wird nicht die
Zahl der gesamten Einwohner entscheidend sein , sondern nur
die Zahl der sür den Bedarf in Betracht kommenden Einwoh -

z. B . oei der schule die Zahl der Schulkinder . Es ist
x .,nz selbstverständlich , daß bei der Deckung des Schulbedarfs
nicht die gesamte Einwohnerzahl , sondern die Zahl der unter
einer aewissen Altersgrenze befindlichen Einwohner eine ent¬

scheidend « Rolle spielen mnß . weil von dieser Zahl die Zahl
der erforderlichen Räume und Lehrkräfte abhängig ist .

Will man den einfachen Einwohnerschlüssel hier veredeln , so
entstehen zahlentechnisch kaum Schwierigkeiten , da die den
Altersaufbau betreffenden Zahlen feststehen oder leicht fest -
zustellen sind. Die Altersgrenze wird aber erheblich über dem
volksschulpflichtigen Alter liegen müssen . Es müssen z. B .
auch die « chüler der Handels - und Gewerbeschulen und« der
sonstigen Berufsschulen ersaßt werden , weil gerade für dieseder notwendige staatliche Aufwand groß ist und stetig wächst .

2 . Technische Schwierigkeiten werden dagegen entstehen ,
wenn man im Einwohnerschlüssel außer dem Altersaufbau
noch andere Momente berücksichtigen wollte , welche auf den
objektiven Tteuerbedarf eines Landes von Einfluß sind . Das
find folgende Umstände :

a ) der Siedelungsaufbau (bei dichter Besiede ! ung in Städten
wird der Aufwand für gewisse Gebiete sPolizei , Justiz , Für -
sorge usw .j größer , als bei dünner Bevölkerung ) ,

d ) die Grenzlandeigeaschaft (Grenzländer haben einen grö -
ßeren iöeoarf 2Ü? aabexg . Länder , welche von der Grenze ent -
fernt sind ),

c ) die Größe eines Landes ; einen entsprechenden Aufschlag
oder Abschlag befürwortet , insbesondere Nawiasky . Wenn ein
Land z . B . so klein ist wie ein preuß . Regierungsbezirk , aber
Landeseinrichtungen hat (z. B . Ministerien ) , welche über das
übliche Maß im Regierungsbezirk hinausgehen , so dürfen
solche Sonderlasten e,nes Landes — als überflüssige Lasten —
nicht auf gemeinsame Rechnung aller Länder gesetzt werden »
müssen vielmehr von dem kleinen Land allein getragen werden .

Ob es aber möglich ist , diese besonderen Verhältnisse ( Sied -
lungsaufbau , Grenzlandeigenschaft . Größe des Landes ) in
einen Verteilungsschlüssel so hineinzuverarbeiten , daß das
Verfahren nicht zu kompliziert wird , erscheint mir sehr frag -
lich.

Schluß

Aus der Höhe der Realsteuern eines
'Landes wird oft der

Schluß gezogen , die Finanzwirtschaft dieses Landes sei nicht
sparsam . Eine solche Schlußfolgerung aus der Höhe der Real -
steuern allein ist nicht schlüssig . Hohe Realsteuern können die
Folge von ungenügender Sparsamkeit sein , sie können aber
auch ganz andere Ursachen haben , z. B . ungerechte Steuer -
Überweisungen seitens des Reichs , Grenzlandeigenschaft , histo -
rische Entwicklung usw . Wer aber mangelnde Sparsamkeit be -
hauptet , muß diejenigen Posten eines Staatsvoranschlags be -
nennen , deren Kürzung möglich ist . Beim badischen Staats -
Voranschlag wird sich zeigen , daß er in der sparsamsten Weise
aufgestellt ist . Zum erstenmal haben wir ferner , sogar in
einem zweijähringen Budget , keinen Nachtragsetat !

Hohe Realsteuern können u . a . ihren Grund darin haben ,
daß die Überweisungen seitens des Reichs an ein bestimmtes
Land sehr gering sind . Diese geringen Überweisungen können
wieder auf verschiedenen Gründen beruhen , z . L .. daß ent -
weder das betreffende Land tatsächlich sehr steuerschwach ist ,
oder auch darauf , daß der vom Reich angewendete Verteilungs -
schlüssel ungerecht ist . Vielleicht treffen beide Ursachen zu . Ich
glaube nachgewiesen zu haben , daß die gegenwärtige Art der
Steuerverteilung nicht mehr brauchbar ist , und daß an die
Stelle des Auftommensschlüssels zu einem wesentlichen Teil
der Einwohnerschlüssel oder der veredelte Einwohnerschlüssel
treten muß .

Die hohen Realsteuern in Baden beruhen auch darauf , daß
wir in Baden vor dem Krieg hohe Steuerquellen hatten , welche
heute nicht mehr fließen . Bor dem Krieg konnte das Land
Baden 4,5 Milliarden Kapitalvermögen besteuern , heute fehlt
diese Steuerquelle ganz . Die Einkommensteuer liegt ebenfalls
bei dem Reich und das gewerbliche Betriebsvermögen ist von
3 .5 Milliarden vor dem Krieg auf 1 Milliarde zurückgegangen .
Nach der Reichsstatistik ist das gesamte Vermögen in Baden
mehr zurückgegangen als in andern Ländern . Berücksichtigt
man weiter den heutigen Teuerungsfaktor von mindestens
150 Proz . und weiter den Umstand , daß das Land Baden den
Gemeinden die persönlichen Volksschullasten im wesentlichen
abgenommen hat , und daß das Reich den Ländern immer neue
Aufgaben zuweist , so ist die heutige Höhe der Realbesteuerung
erklärt . Es bleibt mir nur noch übrig , darauf hinzuweisen ,
daß das Land Baden die badische Wirtschaft auch gefördert
hat . Ich darf nur folgende Zahlen benennen :

Stach dem Rechnungsergebnis des Jahres 1927 hat das Land
Baden für die Landwirtschaft aus badischen Mitteln mehr als
5 000 000 TM aufgewendet — ohne Darlehen oder Reichs -

jguschüssi .
Der Industrie kommen folgende Aufträge zugute :
Aus dem Schluchseewerk und den Oberrheinwerien 80 Mil -

lionen , Rheinregulierung 50 Millionen , drei Rheinbrücken
42 Millionen , Grenzdahnhöfe , besonders in Kehl , zusammen
mit der Kinzigverlegung 15 Millionen Reichsmark . Ich war
insbesondere außerordentlich erfreut , in den kalten Winter -
monaien Dezember und Januar 1929 der badischen Wirtschaft
für 11,3 Millionen Reichsmark Aufträge geben zu können . Tie
von nichtbadische « Firmen aufgestellte Behauptung . Baden
treibe Inzucht , ist unrichtig ; denn es tann zahlenmäßig nach -
gewiesen werden , wie viele Aufträge gerade auch noch in der
lebte « Zeit außrrbadische « Unternehmen zuflössen .

Dem badischen Baugewerbe und damit dem ganzen Hand -
wert sind insbesondere seit 1924 zugute gekommen :

Unterhaltung der staatlichen Gebäude im ganzen über
19 Millionen , seit 1926 jährlich 4 Millionen Reichsmark ;

neue Beamtenwohnungen 1926/29 zusammen 5 Millionen
Reichsmark ;

Darlehen aus Gebäudesondersteuer und Anlehen 55 Millio -
nen Reichsmark ;

staatliche Zinsverbillizung für Darlehen in Höhe von 5 Mil -
lionen Reichsmark ;

staatliche Bürgschaft für Wohnungsbau 5 Millionen Reichs -
mark .

Das sind Summen , welche sich für Baden sehen lassen
können .

Die besondere wirtschaftliche Rotlage der gänzen Wirtschaft ,
der Landwirtschaft , des Gewerbes , der Industrie in Baden ist
uns allen bekanni . Tie Regierung wird überall da helfen , wo
und soweit es ihre Kräfte erlauben . Durch ihre Mitwirkung
kennten auch schon gefährdete Unternehmen gehalten und er -
halten werden , ohne daß man von einer Subventionierung
sprechen kann . Es wäre nur wünschenswert , daß die badische
Regierung bei diesen ihren Bestrebungen überall das richtige
oder rechtzeitige Verständnis finden würde . Eine erfreuliche
Tatsache darf ich serner feststellen : Es ist gelungen , daß die
Rhein - und Seeschiffahrtsgesellschaft in Köln mit einem voll -
wertigen Aktienkapital »oft 4 Millionen Reichsmark ihren Sitz
nach Mannheim verlegt . Dakliit ist Mannheim der Mittel -
Punkt der deutschen Rheinschiffahrt . Schließlich wiederhole ich,
was ich sonst schon öffentlich gesagt habe : Die badische Regie -
rung wird , um Industrie in Baden anzuziehen , unter gewissen
Voraussetzungen Steuererleichterungen auf Grund des § 13
des Grund - und Gewerbesteuergesetzes gewähren und dafür
eintreten , daß die Frachtungunst in Baden beseitigt oder durch
billigeren Strom ausgeglichen wird .

Die bsdiscve lgndwirts <Dattli <De » ernks .
genossenscdakt

hat ihre diesjährige ordentliche Genossenschaftsversammlun »
am Vormittag des 27 . April d. I . im Gartensaal des Stadt -
gartenrestaurants abgehalten . Der Minister des Innern war
durch Oberregierungsrat von Bobo , das Landesversicherungs .
amt durch Oberregierungsrat Dr . Klotz, die Forstabteilung des
Finanzministeriums durch Oberregierungsrat M ->h und Ober ,
forstrat Dießlin vertreten .

Räch Begrüßung der Erschienenen erstattete der Vorsitzende
des Vorstands , Präsident Kam «», den Geschäftsbericht für die
Jahre 1927 und 1928 , aus dem hervorzuheben ist , daß die
Zahl der angezeigten land - und forstwirtschaftlichen Unfälle
vom Jahre 1924 mit 4638 im Jahre 1927 auf 10 765 , im Jahre
1928 auf 12 775 gestiegen , und daß nach der Zahl der im ersten
Vierteljahr gemeldeten Unfälle (3395 ) mit einem erheblichen
weiteren Anwachsen auch für das laufende Jahr zu rechnen
ist . Diese gewaltige Zunahme der Unfallmeldungen ist aus die
Erhöhung der Leistungen und die Ausdehnung der Versiche -
rung durch die Gesetzgebung , ferner auf die Notlage der Land -
Wirtschaft und nicht zum wenigsten darauf zurückzuführen ,
öäZ Rentenanträge zu Unrecht und unter falschen An -
gaben gestellt werden ; ekne erheblich » AsM .bl solcher Fälle
mußte im Laufe der letzten Monate gerichtlicher Sksü 'üf : :« !«
zugeführt werden . In höherem Maß als die Unfälle überhaupt
haben die Unfälle jugendlicher Personen zugenommen ; eine ,
wenn auch beschränkte Wiederherstellung der früheren badi »
sehen Bestimmung , wonach bei Unfällen von Kindern unter
einem bestimmten Alter die Berufsgenossenschaft nicht aufzu -
kommen hat , wäre zu wünschen . Sehr zahlreich sind immer
noch die Unfälle an Maschinen und diejenigen durch Fall von
Leitern , Treppen , von Äyeunenböden und aus Luken , was
die Landwirte nachdrücklich darauf hinweisen sollte , der un -
fallsicheren Ausgestaltung der Maschinen und den Schutzmaß »
nahmen bei Bauten lTennenböden , Futterlöchern . Treppen ),
bei Leitern u . dgl . größere Aufmerksamkeit zuzuwenden .

Entsprechend der Zunahme der Unfälle sind die Leistungen
der Berufsgenossenschaft an Heilbehandlung und Rente von
3 735 627 'ML im Jahre 1927 auf 4 147 239 'Ml im Jahre 1928
gestiegen . Die sachlichen und persönlichen Verwaltungskosten
betragen nur rund 5 Proz . der Entschädigungen , sicherlich ein
sehr günstiges Ergebnis , das die Behauptung widerlegt , als
würden erhebliche Teile der Umlage von der Verwaltung „ver -
schlungen ". Immerhin erreichen die jetzigen Lasten wohl das
Höchstmaß dessen , was die Landwirtschaft zn leisten vermag »
und es sollte unbedingt dadurch Erleichterung geschaffen wer -
den , daß die kleinen Renten — wie bei der Militärversorgung
— ausgehoben werden . Bei der folgenden regen Besprechung
des Geschäftsberichts wurde auch eine Einschränkung der Ver -
sicherung auf diejenigen Unternehmer empfohlen , die selbstän -
dige Landwirte sind .

Eine Satzungsänderung (Tagegebühren der Genossenschafts -
und Vorstandsmitglieder ) wird debattelos genehmigt , ebenso
der Haushaltplan der Genossenschaft für 1929 und der Antrag
des Vorsitzenden der Rechnungsprüfungskommission Hemberge «
(Oberscheidental ), die Rechnungen für ,nd 10 ° 7 für im .
beanstandet zn erklären .

Cine eingehendere Erörterung sinset orr Antrag Jägle
( Biederbach ) , die Satzung dahin zu ändern , daß die Berufs -
genossenschaft allgemein die Heil - und Behandlungskosten der
ersten 1Z Wochen zu übernehmen habe , ^ m Lause der Be¬
sprechung legt der Vorsitzende dar , daß die Berussgenossenschaft
schon jetzt für diese Kosten auftomme , wenn die Verbringung
eines Unfallverletzten in ein geeignetes Krankenhaus oder in
fachärztliche Behandlung erforderlich sei und die BerufSgenos -
senschaft hiervon sofort unter Anmeldung des Unfalls in Kennt -
nis gesetzt werde . Noch weiter zu gehen , würde , abgesehen von
der Kostenbelastung , oerwaltungstechnisch kaum zu bewälti -
gende Schwierigkeiten bieten . Der Antrag wurde alsdann mit
allen gegen die Stimme des Antragstellers abgelehnt .

Bei der nun folgenden Vorstandswahl wurden an Stelle des
aus Gesundheitsrücksichten ausscheidenden Freiherrn Dr . von
Stotzingen (Steißlingen ) , Landwirt Lambert Schill (Merzhau -
sen ) , und an Stelle des Oberforstrats Faber (Karlsruhe ), der
in die Forstabteilung des Finanzministeriums berufen worden
ist , Oberforstrat Kraft (Durlach ) auf Grund der einzigen Vor -
schlagsliste als Vorstandsmitglieder neu , die übrigen Mitglie -
der wiedergewählt . Der Vorsitzende widmete den ausscheiten -
den Mitgliedern herzliche Worte des Dankes für ihre ' in
schwerster Zeit der Bernfsaenossenschaft geleistete treue Mit -
arbei .'

Nach Erledigung ileinerer Vorlagen wurde der Genossen-
schastsversammlukig vom Technischen Aufsichtsbeamten . Ober -
regierungsrat Dr Ulrici , der neue Film über „ Unfallschutz in
der Landwirtschaft " vorgeführt , der allgemeinen Beifall fand .

Am Rachmittag folgte eine gemeinsame Besichtigung des
deutschen Tabakforschungsinstituts und des Lehr - und Ver - •
suchsguts der Badischen Landwirtschaftskammer in Forchheim .

P .A .

'.'! us der basischen Landwirtschaft
Grunkernbau im Frankenland

Unter Führung des Bürgermeisters Wegerr von Schweigern
wurde am Sonntag , den 6 . Mai , eine große Versammlung
aller grünkernerzeugenden Gemeinden des Frantenlandes ,des Jagsttales und angrenzender württembergischer Gemein -
den nach Schweigern einberufen . Landesökonomierat Traut ,
Boxberg , hielt ein kurzes Referat über die Bedeutung des
Grünkernbaues im badischen Frankenland . Anschließend sprach
Oberlandwirtschaftsrat Meisner , Karlsruhe , über das Pro -
blem der Erzeugung und Absatzmöglichkeiten des Grünkerns
unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Verhältnisse und
der tatsächlich gegebenen Lage . Die mit großem Beifall auf -
genommenen Ausführungen lösten eine lebhafte Aussprache
aus .

Es fand eine Entschließung einstimmige Annahme , durch
die die Gründung einer Arbeitsgemeinschaft der Grünkern -
erzeug « unter Führung der Badischen Landwirtschaftskam -
mer , in engster Anlehnung an die bäuerlichen Versuchsringe
und landwirtschaftlichen Organisationen beschlossen wurde .

Zweck und Ziel dieser Arbeitsgemeinschaft find : l . Erzeu¬
gung einwandfreier Qualitäten . 2 . Anpassung der Anbau -
fläche an die Nachftage . 3 . Regelung des Absatzes und Ein -
fluß auf die Preisbildung in engster Zusammenarbeit mit
Handel und Nahrungsmittelindustrie . 4 . Aufklärung der Be -
völkerung über die Wertigkeit des Grünkerns als heimisches
Nahrungsmittel . Der deutsche Grünkern steht als Rahrungs -
mittel unter Berücksichtigung des Nährstoffgehalte ? weit über
seinen Anslandskonkurrenten wie Reis , Tapioka und Sago .
Der deutsche Grünkern besitzt 11,84 Prozent Roheiweiß und
1,85 Prozent Fett , gegenüber Reis , der nur 7,88 Prozent
Roheiweiß und 0,53 Prozent Fett in der Trockensubstanz auf -
weist . Tapioka und Sago sind noch ärmer an diesen hochwer¬
tigen Nährstoffen . Sehr wertvoll ist der hohe Gehalt des
Grünkerns an Mineralstoffen , der weit über der Prozentzahl
ausländischer Suppeneinlagen liegt . Grünkern ist ein deut¬
sches Nahrungsmittel , das dem deutschen Volke die Lebens «
Haltung erleichtern soll .

Um praktische Arbeit in diesem Sinne leisten zu können »
Wurde ein Arbeitsausschuß gebildet .
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